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Besonderer Teil der Prüfungsordnung für den 
Master-Studiengang Unternehmensentwicklung (MBP) 

mit dem Abschluss Master of Science 
an der Fakultät IV - Wirtschaft und Informatik 

der Hochschule Hannover 
(„PO 2012“) 

§ 1
Hochschulgrad 

Nach bestandener Master-Prüfung und nach Prüfung der Gesamtvoraussetzungen (insgesamt 300 
Credits) verleiht die Hochschule den Hochschulgrad Master of Science. Darüber stellt die Hoch-
schule eine Urkunde mit dem Datum des Zeugnisses aus (Anlage A1 des Allgemeinen Teils der 
Prüfungsordnung). 

§ 2
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium abgeschlossen werden kann, beträgt für den Master-
Studiengang Unternehmensentwicklung einschließlich der Master-Arbeit zwei Semester
(Regelstudienzeit).

(2) Das Master-Studium beinhaltet Pflicht- und Wahlpflichtmodule. Der Gesamtumfang der Pflicht-
und Wahlpflichtmodule beträgt 60 Credits. Anlage B3 (Master-Studium) stellt die Module,
Teilmodule, Prüfungsleistungen, ggf. Gewichtungsfaktoren, den Workload der Studierenden
(Credits) und die vorgesehenen Präsenzstunden (SWS) dar.

§ 3
Vorprüfung 

Eine Vorprüfung findet nicht statt. 

§ 4
Master-Prüfung, Master-Arbeit 

(1) Die Zulassung zur Master-Prüfung regelt § 6 Allgemeiner Teil; ein gesondertes
Zulassungsverfahren erfolgt zur Master-Arbeit.

(2) Die Master-Arbeit wird in der Regel im zweiten Semester des Master-Studiums abgelegt.

(3) Die Zulassung zur Master-Arbeit setzt voraus, dass Module des Master-Studiengangs im
Umfang von mindestens 30 Credits bestanden sind.
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(4) Dem Antrag auf Zulassung zur Master-Arbeit sind neben den Nachweisen nach § 6 Abs. 3 
Allgemeiner Teil beizufügen: 

- Angabe der gewählten Module gem. Anlage B3 

- ein Vorschlag für das Thema der Master-Arbeit, ggf. ein Antrag auf Vergabe des 
Themas als Gruppenarbeit 

- Vorschläge für Erst- und Zweitprüfende 

(5) Zur Master-Arbeit kann auf Antrag auch zugelassen werden, wenn noch nicht alle Voraus-
setzungen nach Absatz 3 erfüllt sind, insbesondere dann, wenn die Gründe nicht im 
Verantwortungsbereich der/des Studierenden liegen. Im Krankheitsfalle kann der 
Prüfungsausschuss ein amtsärztliches Attest verlangen. Diese Zulassung, die mit Auflagen 
versehen werden kann, setzt voraus, dass die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen ohne 
Beeinträchtigung des Studiums nachgeholt werden kann. 

(6) Für die Master-Arbeit werden 18 Credits vergeben. 

(7) Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur Abgabe der Master-Arbeit beträgt vier Monate. 
Die Gesamtdauer von sechs Monaten darf nicht überschritten werden. 

 
§ 5 

Ausnahmeregelungen 
(1) Dem Studiengang liegen die in Anlage B3 festgelegten Module zugrunde. Auf begründeten 

Antrag von Studierenden kann der Prüfungsausschuss Abweichungen zulassen. 

(2) Die Begründung muss sich insbesondere darauf erstrecken, dass Studium und Prüfungen in 
den beantragten Modulen im Hinblick auf die angestrebte Berufsqualifikation mit den 
vorgeschriebenen Modulen gleichwertig sind. 

(3) Werden dabei andere als die vorgeschriebenen Wahlpflichtmodule allgemein zugelassen und 
sollen diese weiteren Wahlpflichtmodule länger als drei Semester gewählt werden können, 
setzt dies die Änderung dieser Ordnung voraus. 

 
§ 6 

Prüfungen 
(1) Die Art, in der eine Prüfungsleistung abzulegen ist, wird von den Prüfenden festgelegt. Unter 

Berücksichtigung von § 7 Allgemeiner Teil wählen sie dabei aus den Möglichkeiten, die in 
Anlage B3 für die jeweilige Prüfungsleistung vorgegeben sind. 

(2) Weitere Voraussetzungen für das Ablegen einer Prüfung bestimmte Prüfungsvorleistungen 
werden ggf. von den Prüfenden festgelegt und den Studierenden rechtzeitig bekannt gegeben. 

(3) Es bestehen keine Anwesenheitspflichten. Hieraus können Studierende jedoch keinen 
Bestandsschutz ableiten. Sie müssen davon ausgehen, dass spätere Änderungen der 
Prüfungsordnung auch für sie Anwesenheitspflichten auferlegen können. 
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§ 7 
Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung 

Im Sinne von § 1 (2) Allgemeiner Teil der Prüfungsordnung für die Bachelor- und Master- 
Studiengänge der Hochschule Hannover gilt der Allgemeine Teil der Prüfungsordnung in der 
jeweils gültigen Fassung als Bestandteil dieser Prüfungsordnung für den Master-Studiengang 
Unternehmensentwicklung. 

 
§ 8 

Übergangsregelungen 
(1) Die Module der Anlage B 3 nebst ihren Teilmodulen werden ab Inkrafttreten dieser Ordnung 

nur noch für die Regelstudiendauer zuzüglich zweier Semester angeboten. 

(2) Zum Wintersemester 2018/2019 werden folgende Module (und entsprechend deren 
Teilmodule) der bisher gültigen Prüfungsordnungsfassung umbenannt: 

- MBP 303 „Research Management“ in: „Forschungsmethoden“, 

- MBP 311 „SUE Entwicklung neuer Märkte“ in: „Internationales Marketing“, die 
Teilmodule entfallen, 

- MBP 331 „SUS Accounting und Controlling“ in „Unternehmen im Wandel – Controlling 
und Accounting“, die Teilmodule entfallen, 

- MBP 333 „SUS Corporate Finance“ in: „Finanzwirtschaftliche Kennzahlen – Corporate 
Finance“. 

- Allen Schwerpunkt-Abkürzungen werden den Modulnamen entnommen. 

(3) Prüflinge können den Wechsel in die jeweils aktuellste Prüfungsordnungsversion beantragen. 
Bestandene und nicht-bestandene Prüfungsleistungen werden in diesem Fall soweit möglich 
übertragen. 

 
§ 9 

Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt nach der Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Hochschule Hannover  
ab 1.3.2018 in Kraft. 

***** 

 
Beschluss Fakultätsrat: 20.12.2011 
Genehmigung Präsidium: 06.02.2012 
Verkündungsblatt: Nr. 2/2012 vom 29.2.2012 

1. Änderung: 
Beschluss Fakultätsrat: 26.06.2018  
Genehmigung Präsidium: 24.09.2018 
Verkündungsblatt Nr. 10/2018 vom 30.09.2018 

Nr. 10/2018 vom 30.09.2018 Verkündungsblatt der Hochschule Hannover



Dezernat III / PO MBP / 02.07.2018 Seite 4 von 6

Pflichtmodule                                                          
M-Kürzel Modul-Bezeichnung ArtM

PF/WP
CrM Gew.M TM-Kürzel Teilmodul-Bezeichnung ArtTM

PF/WP
Arten der 
Prüfungs-
leistung

Gew.TM Sem. SWS CrTM

MPB-301
Strategisches 
Innovationsmanageme
nt

PF 6 1 MBP-301-01 Strategisches 
Innovationsmanagement PF H, K2*, M, R 1 1 4 6

MBP-302 Change Management PF 6 1 MBP-302-01 Change Management PF H, K2*, M, P, R 1 1 4 6     
MBP-303 Research Management PF 6 1 MBP-303-01 Research Management PF H, M, R 1 1 4 6     

MBP-304-01 Präskriptive 
Entscheidungstheorie PF 2

MBP-304-02 Entscheidungsunterstützende 
Systeme PF 2

MBP-399 Master-Arbeit PF 18 3 MBP-399-01 Master-Arbeit PF MAA mit Ko 1 2 0 18   
Σ=Cr / Pflichtmodule 42

M-Kürzel Modul-Bezeichnung ArtM

PF/WP
CrM Gew.M TM-Kürzel Teilmodul-Bezeichnung ArtTM

PF/WP
Arten der 
Prüfungs-
leistung

Gew.TM Sem. SWS CrTM

MBP-311-01
Internationales Marketing 
und kreative Marketing-
Konzepte

PF 2

MBP-311-02
Übungen zu Internationales 
Marketing und kreative
Marketing-Konzepte

PF 2

MBP-312 SUE Human Capital 
Management WP 6 1 MBP-312-01 Human Capital Management PF H, K2*, M, P, R 1 2 4 6     

MBP-313
SUE 
Weltwirtschaftliche 
Entwicklung

WP 6 1 MBP-313-01 Weltwirtschaftliche 
Entwicklung PF H, K2*, P, R 1 2 4 6     

MBP-311 SUE Entwicklung neuer 
Märkte 6 1 1 1      6   

MBP-304 Entscheidungs-
unterstützung PF 6

WP

Schwerpunkt Strategische Unternehmensentwicklung (SUE)

H, K2*, M, R

Master-Studiengang Unternehmensentwicklung (MBP) - 2 Semester  - PO 2012 

Schwerpunkte (Einer der drei Schwerpunkte ist vollständig zu belegen)

1 1 6     H, K2*, M, R

Anlage B3

1
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MBP-331-01 Controlling-Studien PF 2
MBP-331-02 Accounting-Studien PF 2

MBP-332 SUS Risk Management WP 6 1 MBP-332-01 Risk Management PF H, K2*, M, P, R 1 1 4 6     

MBP-333 SUS Corporate Finance WP 6 1 MBP-333-01 Corporate Finance PF H, K2*, P, R 1 2 4 6     

MBP-321-01
Management und 
Optimierung von 
Geschäftsprozessen

PF H, K1*, M, P, R 1 1 2

MBP-321-02
Sichtenorientierte 
Geschäftsprozess-
modellierung

PF H, K1*, M, P, R 1 1 2

MBP-322-01
Objektorientierte 
Geschäftsprozess-
modellierung

PF H, K1*, M, P, R 1 2 2

MBP-322-02 Praxis des Geschäftsprozess-
managements PF H, K1*, M, P, R 1 2 2

MBP-323 GPM Referenzmodelle WP 6 1 MBP-323-01 Referenzmodelle PF H, K2*, M, P, R 1 2 4 6     
 Σ=Cr / Schwerpunkte 18

Σ=Cr / Pflichtmodule 42
 Σ=Cr / Schwerpunkte/Vertiefungen 18
 Σ=Cr /Master-Abschluss 60

     6   

     6   

MBP-322 GPM Geschäftsprozess-
management   2 6

WP

WP 1

MBP-321 GPM Geschäftsprozess-
management 1 6 1

SUS Accounting und 
Controlling WP 6 1

Schwerpunkt Geschäftsprozessmanagement (GPM)

1 2      6   MBP-331

Schwerpunkt Strategische Unternehmenssteuerung (SUS)
H, K2*, M, R
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Hinweise:
Ein Credit entspricht einem Workload von 30 Stunden
Gewichtung 0 bedeutet, dass die Prüfungsleistung nicht benotet wird. 
*K2[1] (90 [45-]minütige Klausur)

Legende der Abkürzungen (Angaben zu Modulen und Teilmodulen, Prüfungsleistung):

Abkürzungen:
ArtM (Art eines Moduls PF/WP) WP (Wahlpflichtfach)
CrM (Credits eines Moduls) W (Wahlfach)
Gew.M (Gewichtung eines Moduls zur Gesamtnote) SWS (Semesterwochenstunden)
ArtTM (Art eines Teilmoduls PF/WP) Sem. (Empfohlenes Semester)
CrTM (Credits eines Teilmoduls)
Gew.TM (Gewichtung der Teilmodule im Modul)
PF (Pflichtmodul bzw. Pflicht-Teilmodul)

Arten der Prüfungsleistungen:
B (Bericht) EDR (Erstellung und Dokumentation von Rechnerprogrammen)
BA (Bericht (allg.)) FB (Forschungsbericht) MAA (Master-Arbeit)
BAA (Bachelor-Arbeit ) H (Hausarbeit) MAP (Mündliche Abschlussprüfung)
BU (Berufsprak) K2*[1] (90- [45-]minütige Klausur) P (Präsentation)
BÜ (Berufspraktische Übung) K (Klausur) PA (Projektarbeit)
E (Entwurf) KX (Klausur mit exp. Arbeit) PB (Praxisbericht)
EA (Experimentelle Arbeit) M (Mündliche Prüfung) Pf (Portfolio)

R (Referat)

Weiter Inhalte und Voraussetzungen entnehmen Sie bitte dem Modulhandbuch.
Zu Fragen bzgl. des Genehmigungsverfahrens wenden Sie sich an Frau Kandl und Herrn Zimmer / Dezernat III - Prüfungsordnungsmanagement.
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